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ARBEITSSICHERHEITS-VORGABEN FÜR FREMDFIRMEN

	Prüfpunkt
	Machen wir

	
	Ja
	Nein

	1.
	Den Anweisungen von Personal des beauftragenden Unternehmens ist von allen Mitarbeitern der Fremdfirma nachzukommen, im Speziellen bei allen Themen rund um Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.
	☐
	☐

	2.
	Bei der Abfallentsorgung durch die Fremdfirma auf dem Betriebsgelände müssen die Standorte der Abfallbehälter sowie die Modalitäten der Abfalltrennung bekannt sein.
	☐
	☐

	3.
	Die Arbeitsplätze sind sauber zu halten und frei von Abfällen zu hinterlassen.
	☐
	☐

	4.
	Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist das Sicherheitsdatenblatt rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Begutachtung vorzulegen. 
	☐
	☐

	5.
	Der Umgang mit und die Entsorgung von Gefahrstoffen müssen nach den Regelungen, wie sie im Sicherheitsdatenblatt 
beschrieben sind, erfolgen.
	☐
	☐

	6.
	Es muss zu jeder Zeit darauf geachtet werden, dass wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden, ins Grundwasser oder in das Entwässerungsnetz eingeleitet werden. 
	☐
	☐

	7.
	Das unkontrollierte Auslaufen wassergefährdender Stoffe ist zu vermeiden. Tropfverluste sind in geeigneten Behältern 
aufzufangen und sachgerecht zu entsorgen sowie Abstreumittel, Besen und Schaufeln bereitzuhalten.
	☐
	☐

	8.
	Bei Arbeiten mit Brand- oder Explosionsgefahren sind nötige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z. B. Zündquellen vermeiden, brennbare Materialien aus dem Gefahrenbereich entfernen, Feuerlöscher bereitstellen). Wichtig ist auch die Absprache mit übergreifenden Gewerken.
	☐
	☐

	9.
	Bei Schweiß- und generell bei Heißarbeiten muss eine Genehmigung beantragt werden.
	☐
	☐

	10.
	Unnötige Lärmbelastungen sind auf jeden Fall zu vermeiden.
	☐
	☐

	11.
	Es ist sparsam mit Energie umzugehen. Unnötige Energieverbraucher sind abzuschalten, speziell Druckluft.
	☐
	☐

	12.
	Unnötiger Wasserverbrauch ist zu vermeiden.
	☐
	☐

	13.
	Leckagen an jeglicher Art von Leitungen sind umgehend an das Personal des beauftragenden Unternehmens zu melden.
	☐
	☐

	14.
	Potenzielle Gefahren für Menschen und Umwelt sind sofort den zuständigen Personen des beauftragenden Unternehmens zu melden.
	☐
	☐
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Ihre Spezialisten fur Arbeitssicherheit




